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RS OGH 1971/12/9 12Nds259/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1971

Norm

StPO §57 A

StPO §58

StPO §109

Rechtssatz

Die Einstellung des Verfahrens hebt die Zuständigkeit des forum connexitatis an sich nicht auf, doch geben die §§ 57,

58 StPO die Möglichkeit, strafbare Handlungen auszuscheiden und diese an jenes Gericht abzugeben, welches dafür,

abgesehen vom Zusammentreffen mit anderen Strafsachen, zuständig wäre.
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